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Vereinbarung über die Durchführung
eines Schülerbetriebspraktikums

in der Jahrgangsstufe 1O der Prinz-von-Homburg-Schule
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(nachstehend Betrieb (Stempel) genannt)

Der Betrieb erklärt sich bereit, in der zeit vom O6.11.2O23 Uis L7,1L.2O23

für die Schülerin / den Schüler ........... der Klasse .........

ein SBP durchzuführen. Das SBP erfolgt auf der Grundlage der Verwaltungsvorschriften
Praxislernen mit Aufgaben zum Ziel, über die Organisation und Durchführung, Aufsicht sowie
Versicheru ngsschutz und Haftung, die Bestandteil dieser Vereinbarung sind (siehe Anlage).
Die tägliche Beschäftigu ngszeit an den Wochentagen von Montag bis Freitag beträgt 7 Stunden
zusätzlich Pausen.

Der tägliche Arbeitsbeginn des Schülers ist in dieser Woche .....................................

Der Betrieb benennt folgende für die Durchführung des SBP verantwo rtlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterr

Tel.-Nr, (betriebliche oder ändere), unter der diese zu erreichen sind: ......-.......-.-.

Ihnen werden die im Rahmen der fachlichen Anleitung erforderlichen Funktionen der Aufsicht
und Betreuung sawie die Einhaltung der allgemeinen Disziplin übertragen. Die Schülerinnen
und Schüler sind zum Arbeitsschutz zu belehren,

Die Schülerin oder der Schüler wird in folgenden Bereichen mit folgenden Hau pttätigkelten
eingesetzt:

Kontakt Grundschule
033970 / 5778101
grundschule@hombursschule.de
Konräkt sek I/rI
033970 / 5178702
sekretariat@homburgschule.de
Fa* 033970 / 517Aa13
Internefi www,homburgschule,de
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Schriftliche Anlage für die Praktikumsvereinbarung

Stempel vom Betrieb:

Zur Kenntnis genommen:

Schüler Erziehu ngsberechtigte

Ort, Datum vera ntwortliche Lehrkraft des SBP

Betriebsleitung (Stempel, Unterschrift)

Fragen an das Unternehmen (bitte ankreuzen)

Wurde in dem Betrieb bereits ein SBP durchgeführt?

Ist ein Gesu ndheitsges p räch durch das Gesundheitsamt erforderlich?

Bildet der Betrieb au s?
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eh Vertreter des Praxlslernones als Ansprechpartnerin od€r Ansprechpä.tner

3.1 Dre Aufslchtspflicht über die schülerinnen und Schüi€r obliegt während
des Praxislernens gemltB W-Aufsicht der Schule. Sl€ lnformrert die Eltern
gemäß Nummer 3 Abs. 5 W-Aursi.ht. Dte schule känn Vedr€ter des
Praxrslernortes mil der wahrnehmung der aufsicht während des Praxisternens
beauftragen. Dle Beauftragung hat schnftlich zu erfolg€n.
3.2 Oie Ansprechpärtnerhnen und die Anspre.hpartner der Schule und des
Praxislernortes sowie gegeb€nenfalls dle mlt der währnehmung der
Aufsi.htspfllcht beauftragte vertr€t€rin oder der Vertret€r des Praxisl€rnortes
stehen in regelmäoig€m KontaK und informieren srch geqenseitig ilber den
Ablauf des P.äxislernens sowle über auftr€tende Problem€ und Ent\4l.klungen.
3.3 Durch den Praxlslernort lst zu gewährleisien, dass die Vorschrlften des
lugendärbeitsschutzgesetses sowie die Dätens.hutzbestimmun gen
elngenalten werd€n. Dle S.h0lerinnen und Schiller shd zu Beginn des
Praxislernens überdie Betriebsordnunq/ dleArbeitsschut:bestimmungen und
die sonstlgen slcherheitsrelevänt€n Regetungefl zu b€l€hren. Fälls erforderlich
sind dieJährlichen Belehrungen nach § 43 Abs.4 Infektlonsschutzgesetz
durchzufohren- Der Nachwels über dle D!rchftlhrung äller Belehrungen lst
schrift ll.h festzuhalten.
3.4 Den Schülerinnen und Schülern ist d.s Führen von Kraftfahzeugen
Jeglicher Art iln Rahmen ihrer Tätigkeit am P.axislernod verboten.

4 Autw.hl der Präktlkum6o.tG

4.1 Praxlslernen soll in Präktlkumsort€n 9emä8 Numm€r 1.2 sbtmnd€n.
4.2 Die Prailslerno.te shd frühzeitig ln Abstimmung mit d€r für den
Arbeitss€huts zuständig€n Behörde äuszuwählen und von der Schulleltung zu
bestätig€n. Praxislernorte, h denen Ausblldungsverhältnlsse in
Ausbildungsberufen begrund€t werden oder in denen Präxlslernen berelts
erfolgreich durchqeführt wurde, bedürfen keiner neuen B€ststlgung durch die
lür AöeitsschuE zuständlge Behörde.

6 L6istung.bcw.rtung

6.1 h dle LelstunEsbewertung flteBen unter Berücksl€htigung einer
pädagogischen Abwägung mündhrh, schnftlich und praktlsch €rbrächte
Leistungen d€r schülerinn€n und S.hiller ein. Solche Leistunqen *önnen äuch
Wettbewerbs- oder Projektbeikäge, der Berufswahlpass, praKlsche Arbeiten
oder Präsenlatlonen setn.
6,2 sof€rn dle Unterrlchtsstunden mehrerer tächer oder lernbereiche
fgenutä werd€n, erfolgt dle Leistungsbewertung in redem der im Pr.ktikum
€ingebrächten Fächer oder Lernberelche. Die im schulelgenen Lehrplan
a!sgewies€nen j4eiligen Stund€näntelle d€r Fäcner od€r Lernbererche sind
bei der Bewertung entsprechend zu berocksichtisen.

7 f.hrtkdtcn,GeundhGitsb...h.anigursund
vGEich.rungs.huE

7.1 Praxislernort€ q€lten als Unterrichtsorte äuBerhalb des Schuigrundstücks.
Dre S€hüleöeförderunq zwis.hen Wohnung und Präxlslernort (Schulweg)
rlchtet slch nach der sät2uhg des zuständlqen Trägers der
Schülerbelörderung- Üb.r dle Kosten für notwendlqe Wege zwisch€n Schule
und Praxislernort (Unterrlchtswege) entschetdet der Schurträger. Dte Schul€
stimmt sich aus diesem Gru.de vor Eeginn des Haushaltsjahres mlt dem
Schulträger ab.
7.2 schillerlnnen und Schiller, dje während des Präxlslernens Umgang mtt
Lebensmltteln nach § 42 Infektionsschutzges€tz haben, haben vor der
erstmaligen Aufnahme dieserTätigkeit durch eine ni.ht mehr äls drei Monate
alte Bescheinlgung d€s Gesundneitsamtes nachzüwelsen, dass sie über die
bestehenden Tätigk€itsverbote belehrt wurd€n und dass ber {hren kelne
Tatsa.hen für ein Tatigkeltsverbot bekannt sind. Die 5.hute organisiert dle
notwendigen Termine belm Gesundheltsamt.
7.3 Es be§teht 96eElicher Unraliverslcherungsschut2 näch scB VII währ€nd
des P.äxislernens und auf d€flr Weg zwischen Wohnung und Praxisrernort
oder Praxlsl€rnort und Schule sowre Häftpfl r€htversich€rungsschutz während

a Rcg.luns.n für di. Dur.hführsng d.s Schül.rHri.bpr.ktikum6
8-l Das schül€rbetriebspraktikum flndet am F,flichtunter.lcht des Fäthe6 W'A,
T stätt und stellt €ine zeltwels€ Abw€lchun9 von der Wochenstundentafel
gemr,ß § 11 Abs. 6 der SekundaEtufe l-V€rordnung dar.
8.2 Sch0lerbetrlebspraktikä können insgesamt einen Zellrau.n von filnf
Unterrichtswochen umfa3sen. In der Jahrgangsstufe 9 lst dle Durchführung
des schülerbetriebspraklkums obligätorlsch; es soll mindest€ns 2w€i und
kann maxhäldrel Unterrichtswodren dauern. In der lahrgangsstuf€ 10 an
Oberschulen und Gesrmtschulen kann dle S.hule auf Beschluss ner Konfer€nz
der Lehrkräfte, nach AnhOrung der s€hulkonferenz eln weiieres bis 2u zwel
Unterrichtswochen umfässendes schlilerb€trlebspraktlkum durchfohren. Ir
dles€Jn Fal{e ist die Durchfuhr!n9 dem staatlich€n Schularnt anzuzeigen.
8.3 uJährend des 5(hülerbetriebspräktlkums sollen die 5(hülerinn€n und
Scnüler Erfahrungen in vers.htedenen Arbeltsbereichen tn ihrerfl Präxlsler.ot
sammeln. Dazu gehören äuch Besichtigungen der ArbeiEbereiche, th denen
sle nicht unmlttelbar tätlg slnd. Außerdem soll den schUlerinnen und Schülern
Gelegenhelt geqeben werden, ln der letzten Praktikumswoche ein
Abschlussge§präch mlt den f(jrdas SchUlerbetri€bspraktlkum
ve.antwortlich€n Mitarbettennnen und Milarb€it€rn des Präxislernortes und
den betreuend€n Lehrkräften zu führen.
8.4 Bei schülerbetriebspraktlka brand€nborgischer Schol€rinnen und Schüler
lm Ausland mus§ die Einhaltung d€r Bestlmmungen di€ser
Verwaltungsvorschrift en gewährleistet seln

,orschriften für das Schülerbetriebspraktikum
I Grund.ätr€ utrd Ziclc

.1 Durcn das Schülerbeirlebspraktikum als Form des Unterrlchts gemäß § 12 Abs. 4
iekundaßtufe l-Verordnung sollen di€ Schillerinnen l]nd Schüler die l'4öqlichk€it

a. die im Untenicht erworben€n Kenntnisse und Fähigkeiten durEh eigene
Erlahrungs- und L€bensbezuge zu erv/€rtern und zu vertlefen,

b. phäseEweise selbstständi9 produktiv-geistlg und produktlv-praktis.h zu

c. eln grundlegendes Verständnls filr te.hnlsche, ökonomische, t kologische und
sozlale Vorgänge, StruKuren und bekreblrche Arben zu erlangen,

d- orlentierungE- und HändlunOstähiskeit h Bereich der Berufswahlorientl€run9
2u erlangen und däs berufliche selbstkonzept zu entwi.keln und

€. slch aul den Überganq in welterführende Blldungs- oder Aosbildungssysteme
vozubereiten.

.2 Das Prcktlkum flndet rnsbesonder€ äu8erhalb des Lernorts Schul€ tn Betrieben und
iinrichtung€n statt. In Belracht kommen hdustrie-, Hähdh,erks-, Handels-, Verkehrs-,
andwirtschafts-, Dienstlelstungs- und Versorgungsbetrieb€ sowle öffentliche und soz,ale
iinrlchtungen (Praxislernorte).

.3 Am Praktikum nehmen qrundsäE,lch alle Schülerinnen und sch0ler einer Klässe
d€r Lemgruppe teil. Sch0lerinnen und Schüler, die aus wichtlgen pädagogischen oder
nderen wichtlgen Gründen .m Praxislernen nicht teilnehm€n, b6uchen ln der Regel den
rnterricht in einer ..der€n Klasse oder Lerngruppe. Ist dles nicht sinnvoll möglich,
rbnnen ünte.richtsbezogene Aufgaben gestellt werden, die ln qeeigneter Weise zu

.4 Durch das Praktikum wkd kein Ausblldungs- oder Aeschäftlg!ngsverhältnis
egründet. Dle Schoteannen und schüler haben keinen Anspruch aufelnen bestlmmten
räxlslernort. Ol€ schülennnen und Schiller dürfen nlcht als Ersatz falr ander€
\rbeitskräfte €ingeg€tzt werden. Eine v€rqÜtun9 der Tätigk€it lm Rähmen des
raxisiernens daridurch den Betrl€b oder die Einri€htung nlcht qewährt werden. Dte
)ur.hfiihrung der verschiedenen Formen des Praxislern€ns gemäß Nummer 2.1 dlent
lcht vordergrilndig der Eignungsfeststellung für einen besthmten Beruf.

Orgäniation und DurchIühßn9

.1 das Praktikum kann ln den welterfijhrenden allgen1€h blldendefl Schulen, den
ördersch!len, dle den Blldungsgang der Sekundarstufe I umfassen, und ln den
.hrgangsstufen 7 bls 10 derAllgemein€n Förderschule ln allen Fäctern und
ernberelchen der jeweiligen Stundentäf€l durchq€fljhrt werden. Praxislernen wird in
eräntwortung d€r Schule organisi€rt. oas Schülerbetriebspraktikurn 9emä3 Numm€r 8
owl€ Angebote des Praxisle.nens ab der Jahrgnngsstufe 9 an der AllEemelnen
örderschule sind ftlr die scholerinne. und Schüler obllgatorisch. Über die darüber
lnausgeh€ide Eihführun9 des Praxislernens entscheldet die Konferenz der Lehrkräfte
ach Anhörung der schulkonferenz. Dl€ S.hulkonferenz kann dle Einf(jhrunq von
raxislernen in der Schul€ änr€gen. sei der organisation und Ourchf|hrung des
raxislernens sind die p€rsonelle Kontinuität lJnd die besond€r€ Bela§tung der Lehrkräfte,
rsbe§ondere bei der Betreuung der Schdlennnen und Schiller äm Praxisl€rnort und fttr
i€ OrEänlsatlon und Durchftihrunq des Praxlslernens dirrch drB schutlertung zu
erlickslchtlgen. Das staatllche Schulamt unterstützt die Schule bei der Orqanisation des
raxislernens. Grundlaqen fÜr die Durchfliharnq ds Präxislernens slnd die
aime lehrplitne sowie änd€re g€eiqn€te curriculare Mat€riällen. Für das Praxisternen
nd insb€sond€r€ die Potenziale des Faches Wirtschäft-Arbett-Technik (W-A-T) zu

.2 Die rür den Pflicht- und Wahlpflichtunterricht vorgesehenen Unterrlchtsstunden für
n oder mehrer6 Fächer oder Lernbereiche können f0r das Praxislernen

a. än ein€m oder mehrer€n regelmäoig staltfhdenden Praxistäge. oder

b. in €inem oder mehreren Unterrlchisbkicken

rrwendet werden. Kombinätionen aus Praxlstäqen und Unterrichtsblöcken sind möqllch.
'axislernen kann fächerverbindend unterrichtei werd€n.

3 Bei der Elnrichtung von Praxlstagen kann die Wochenstundentalel so aufgebaut
erden, däs di€ Unterri.htsstund€n fiir das Präxisl€rnen än €inem oder zw€i
lterrlchtstagen lieqen. Aücn andere regelmäBige zeitlich€ Wechs€t slnd mög ch. Für
'axislernen lm Unterdchtsblock werd€n Unt€rrichtsstunden In den Fächern oder
lrnbereichen de§ Praxisl€rnens nicht wöchentlich ertellt, sondern gesämmelt und an
ehre.en aufetnande.rolqenden Unterrichtstägen oder-wochen im Block unterrlchtet.

:r in der zeit des Prnxislernens nicit erteilte Unterricht in ander€n Fä€h€rn oder
rnberel.hen wird auf di€ Unterrichtszeit vo. und nach dem Unrerrlchtsbtock vertagert.
sgesamt muss lm schullähr dre Anzanl der unterrichtsstunden für die Fäche. und

'rnbereiche 
der Wochenstundentafel erretcht werden.

4 Die welierfilhrenden allgemein blldenden Schulen können für die Organisätion des
axisl€rnens dle,qögltchkerten der Schwerpunktbildung 9em68 § 11 Abs. 3 bis 5 der
*undars&re I - V€rordnung nurzen.
5 Die Durchführun9 des Praxislerners wlrd 2wis.hen Schule und Präxlslernort
hrlftlich vereinbart (Anlage 1a). In der Vererhbarung stnd etne L€hrkräft der schule und


